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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Bereich der gemeindlichen Wasserversorgung stand in dieser Woche eine bereits länger geplante 
und durch die Corona-Pandemie verzögerte Untersuchung unserer Wasserversorgung am Eichbrunnen 
an. Bei dieser Gelegenheit sollte auch eine der beiden Pumpen getauscht und generalüberholt werden. 
Aufgrund von derzeit noch unklaren Ursachen kam es letztlich zum Totalausfall beider Pumpen. Am 
Donnerstag konnte nur noch teilweise, ab Freitag gar kein Wasser mehr gefördert werden. Parallel dazu 
haben mehrere Wasserrohrbrüche zu erheblichen Wasserverlusten geführt, die zusammen mit dem nor-
malen Wasserverbrauch zu einer nahezu vollständigen Leerung des Wasserhochbehälters am Geißberg 
geführt haben. Trotz einer ersten Notversorgung durch die Bodenseewasserversorgung, der erhöhten 
Zugabe von Wasser aus der Wasserversorgung Lerchenhof und einem "Wasser-Shuttle" mittels LKW aus 
der Nachbarstadt Heimsheim waren die Mengen zu gering, um den Bedarf unserer Gemeinde dauerhaft 
zu decken. Dadurch musste die Wasserlieferung am Freitag mehrfach für längere Zeit eingestellt werden.

Schließlich ist es uns in Zusammenarbeit mit der Bodenseewasserversorgung gelungen, eine dauer-
hafte und belastbare Lösung bis zur Wiederinbetriebnahme des Eichbrunnens zu schaffen. Diese ist 
am frühen Freitagabend in Betrieb gegangen. Nach unseren Informationen war gegen 20.30 Uhr 
die gesamte Gemeinde wieder mit Wasser versorgt. Zwischenzeitlich liegt auch der Wasserpegel des 
Hochbehälters Geißberg wieder bei seiner Normfüllhöhe.

Inzwischen sind die umgehende Untersuchung, Sanierung und nachfolgende Wiederinbetriebnahme 
des Eichbrunnens angelaufen, erste Beauftragungen dazu sind erfolgt. Die Wiederinbetriebnahme 
kann jedoch je nach Zustand des Brunnens und der Verfügbarkeit neuer Pumpen mehrere Wochen 
dauern. In der Zwischenzeit beziehen wir wie bisher auch Wasser vom Lerchenhof sowie direkt von 
der Bodenseewasserversorgung. Das Wasser wurde zwischenzeitlich am 28. und 30.05. ohne Befund 
beprobt, es liegt also weiterhin keine gesundheitlich bedenkliche Verunreinigung des Wassers vor! Am 
02.06.20 wurde eine weitere Beprobung vorgenommen. Sollte diese ebenfalls ohne Befund bleiben, 
erhält unser Wasser vor Ort wieder Trinkwasserstatus. Bis dahin - voraussichtlich bis Donnerstag, den 
04.06. - hat das gelieferte Wasser den Status von "Brauchwasser" gemäß Trinkwasserverordnung, für 
dessen Verwendung das Gesundheitsamt des Enzkreises folgende Empfehlungen herausgegeben hat:

•	 Das Wasser, das bei Ihnen ankommt, ist zwar uneingeschränkt zum Verzehr geeignet, soll aber 
als Vorsorgemaßnahme vor Nutzung mindestens drei Minuten sprudelnd abgekocht werden. Zur 
Körperhygiene ist das Wasser auch ohne Abkochen verwendbar.

•	 Für die Zubereitung von Babynahrung empfehlen wir aus Vorsorgegründen die Verwendung von 
abgepacktem Wasser aus Flaschen o. ä.

Die durchgängige Wasserversorgung unserer Gemeinde ist damit wiederhergestellt und es konnten 
auch wieder Reserven aufgebaut werden. Dennoch bitten wir Sie wie sonst auch um den sparsamen 
Einsatz unseres Grundnahrungsmittels Nummer 1, dessen Wichtigkeit wir in den letzten Tagen alle 
eindringlich vor Augen geführt bekommen haben. Nachdem wir über die Pfingstfeiertage einen un-
gewöhnlich hohen Verbrauch verzeichnet haben, der rund das Doppelte der üblichen Abgabemenge 
betragen hat, ist diese Bitte umso nachdrücklicher.

Vielen Dank für Ihr vielfach gezeigtes Verständnis für diesen Notfall, der für Sie sehr belastend war, 
sowie für die noch einige Tage bestehenden Einschränkungen. Wir bitten Sie ausdrücklich um Ent-
schuldigung und Verständnis für dieses unvorhersehbare Ereignis und bitten Sie weiterhin um Ge-
duld bis zur endgültigen Überwindung der Situation!

Ein riesengroßes Dankeschön sagt an dieser Stelle die Gemeindeverwaltung an das Technische Hilfs-
werk, die Freiwillige Feuerwehr Friolzheim, Kreisbrandmeister Sorg, den kommunalen Bauhof mit 
Wassermeister Heller, die Firmen Kurz Transporte, Ralph Benzinger, G&S und Drefs vor Ort, Firma 
Metzger aus Magstadt sowie an die Nachbargemeinden Wimsheim und Heimsheim sowie die Boden-
seewasserversorgung für deren schnelle und unkomplizierte Mithilfe und Unterstützung!

Es informiert Sie

Ihre Gemeindeverwaltung Friolzheim
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„Dienet einander, 

ein jeglicher mit der Gabe, 

die er empfangen hat.“ 

1.Petrus 4,10 

Einander unterstützen 

Trotz einiger Lockerungen von Seiten der Regierung sind aufgrund des 

Coronavirus vor allem ältere und vorerkrankte Menschen nach wie vor 

dazu angehalten sich zu schützen und Begegnungen mit anderen Men-

schen zu meiden. Diese Situation kann manche von Ihnen in eine 

schwierige Lage bringen. Darum möchten wir Ihnen sehr gerne (auch 

weiterhin) unsere Unterstützung anbieten. 

Brauchen Sie jemanden, der etwas für Sie übernimmt? 

 Einkäufe 

 Botengänge 

 Den Hund ausführen 

 Eine dringliche Erledigung 

 … 

Bei uns haben sich einige junge (und gesunde) Menschen gemeldet, 

die sich freuen, wenn sie Sie unterstützen können! Bitte scheuen Sie 

sich nicht und melden sich bei unserer Jugendreferentin Daniela 

Hirschmüller, die Ihnen gerne Unterstützung vermittelt! Erreichbar 

unter: 01578-1670346 oder daniela.hirschmueller@outlook.de 



Nr. 23 . Donnerstag, 04. Juni 2020 3

Amtliches

Mängelscheck

An das  
Bürgermeisteramt Friolzheim 
Rathausstr.7 
71292 Friolzheim 
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
Telefonnummer 
 
 
Mängelscheck 
 
Art der Störung/Kritik 
 
 
Verbesserungsvorschlag/Anregung 
 
 
 
 
 
Ihr Anliegen kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegeben Daten gemäß der 
Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim (https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) 
bearbeitet werden.  
Einverständnis:        Ja     Nein 
 
 
 
Datum          Unterschrift 
 
                                   

Bitte hier ausschneiden 
 
 

Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 
2. Ergänzung vom 1. Juni 2020
Untersagung von Veranstaltungen in Kultur-, Sport- 
und Freizeitstätten, Versammlungen, des Trainings- 
und Sportbetriebs in Turn- und Sporthallen, auf 
(Vereins-) Sportanlagen und Vereinsräumen sowie 
Betreten und Nutzung öffentlicher kommunaler 
Gebäude und Liegenschaften
Das Ordnungsamt der Gemeinde Friolzheim erlässt auf 
Grundlage von §§ 28 Abs.1 S.2, 16 Abs.1 Infektionsschutz-

gesetz (IfSG), 49 ff. des Polizeigesetzes BadenWürttemberg 
(PolG) folgende 2. Ergänzung der Allgemeinverfügung:

1.  Veranstaltungen in Kultur-, Sport- und Freizeitstätten, 
Versammlungen, Trainingsund Sportbetrieb auf und 
in allen Sportanlagen, in Turn- und Sporthallen und in 
sonstigen Vereinsräumen sind untersagt. 

  Dies gilt auch für Anlagen und Räumlichkeiten zu in-
dividuellen Trainingszwecken.

Öffentliche Bekanntmachungen
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Begründung
Tatsächliche Gründe:
Bei dem Coronavirus (SARS-CoV-2) handelt es sich um ei-
nen sehr leicht übertragbaren Virus. Nach Mitteilung des 
Gesundheitsamtes Enzkreis wird der Virus durch Tröpf-
cheninfektion übertragen. Er kann auch durch Personen 
übertragen werden, die nicht erkennbar krank sind oder 
nur leichte Erkrankungssymptome zeigen. Ein direkter 
Kontakt mit infizierten Personen ist daher unbedingt zu 
vermeiden. Das Gesundheitsamt Enzkreis empfiehlt des-
halb, Veranstaltungen zu verbieten und Einrichtungen zu 
schließen. Damit soll einer unkontrollierbaren und nicht 
mehr einzudämmenden flächenhaften Verbreitung des 
Coronavirus (SARS-CoV-2) entgegengewirkt werden.
Rechtliche Gründe:
Die Allgemeinverfügung beruht auf § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Danach trifft die 
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnah-
men, soweit und solange es zur Verhinderung der Ver-
breitung der übertragbaren Krankheiten erforderlich ist. 
Unter diesen Voraussetzungen können auch Veranstal-
tungen gänzlich verboten und Einrichtungen geschlossen 
werden. Es soll verhindert werden, dass sich Personen, 
welche sich mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert 
haben, auf Veranstaltungen bzw. in Einrichtungen auf-
halten und eine sehr große Anzahl von Personen der Ge-
fahr einer Infektion ausgesetzt werden. Dadurch soll eine 
weitere und unkontrollierbare Verbreitung des Virus ab-
gewendet werden.
Bei den getroffenen Maßnahmen ist der zuständigen 
Behörde nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG Ermessen ein-
geräumt. Dieses wurde gemäß § 40 Landesverwaltungs-
verfahrensgesetz (LVwVfG) pflichtgemäß ausgeübt und 
insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - als 
Grenze des Ermessens - beachtet. Dabei sind auch die von 
der Landesregierung angeordneten Maßnahmen und 
Lockerungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg (Fassung vom 09.05.2020) eingeflossen. Vor 
dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens ins-
besondere im Enzkreis und der Stadt Pforzheim und der 
damit verbundenen, nach wie vor akuten Ansteckungs-
gefahr ist derzeit kein milderes Mittel als die verfügten 
Maßnahmen ersichtlich.
Die 2. Ergänzung der Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 
wird am 1. Juni 2020 per ortsüblicher Bekanntgabe be-
kanntgemacht. Sie tritt am 2. Juni 2020 in Kraft (§ 41 Ab-
satz 4 Satz 4 LVwVfG) und am 14. Juni 2020 außer Kraft.

 1a.  Ausgenommen von den Regelungen nach Ziffer 1 
sind Kinderspielplätze sowie Freiluft-Sportanlagen, 
der Festplatz mit der Skateranlage sowie das DFB-
Minispielfeld für Sportaktivitäten ohne Körperkon-
takt unter Beachtung der strengen Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen gemäß der Corona-
Verordnung des Landes-BadenWürttemberg sowie 
in Verbindung mit der Rechtsverordnung von Kul-
tusministerium und Sozialministerium betreffend 
Freiluftsportanlagen (jeweils aktuelle Fassungen).

2.  Das Betreten sowie die Nutzung aller öffentlicher kom-
munaler Gebäude und Liegenschaften, insbesondere der 
Turn- und Festhalle, der Zehntscheune sowie das Beach-
volleyballfeld ist untersagt. Das Betreten sowie die zweck-
entsprechende Nutzung des Friedhofs ist unter Beachtung 
der strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
gemäß der Corona-Verordnung des Landes-BadenWürt-
temberg (jeweils aktuelle Fassung) erlaubt.

3.  Ausnahmen von den Regelungen unter Ziffer 1 und 2 
erteilt das Ordnungsamt der Gemeinde Friolzheim in 
begründeten Einzelfällen auf Antrag. Sitzungen kom-
munaler Gremien auf Basis der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (jeweils aktuelle Fassung) finden bis 
auf Weiteres in der Festhalle Friolzheim statt. Die Zehnt-
scheune kann durch die Gemeindeverwaltung Friolzheim 
ausschließlich zu dienstlichen Zwecken genutzt werden.

  Nutzungen nach den Sätzen 2 und 3 sind vom Verbot 
nach Ziffer 2 ausgenommen und bedürfen keiner ge-
sonderten Genehmigung. Voraussetzung für diese 
Nutzung ist die Beachtung der strengen Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen gemäß der Corona-Ver-
ordnung des Landes-Baden-Württemberg (jeweils ak-
tuelle Fassung). Für die konkrete Ausgestaltung und 
Durchsetzung der Hygiene- und Infektionsmaßnahmen 
in den Liegenschaften der Gemeinde ist die Gemeinde-
verwaltung in Ausübung ihres Hausrechts zuständig.

4.  Für die Nichtbefolgung der Ziffern 1 und 2 dieser 
Verfügung wird die Vollstreckung mittels der Anwen-
dung von unmittelbarem Zwang angedroht.

5.  Diese 1. Ergänzung der Allgemeinverfügung vom 
16.03.2020 tritt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Diese Allge-
meinverfügung tritt am 14. Juni 2020 außer Kraft.

Die Allgemeinverfügung mit der ausführlichen Begründung 
kann beim Ordnungsamt der Gemeinde Friolzheim, Markt-
platz 7, 71292 Friolzheim während der üblichen Öffnungszei-
ten nach telefonischer Voranmeldung eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemein-
de Friolzheim mit Sitz in Friolzheim erhoben werden.

Hinweis
Ein Verstoß gegen die o.g. Verfügung ist gemäß § 75 Abs. 
1 Nr. 1 IfSG strafbewehrt.

Friolzheim, den 1. Juni 2020
Gemeinde Friolzheim
Ordnungsamt / Ortspolizeibehörde

Michael Seiß - Bürgermeister -

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper
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Notruf/Notdienste

Notrufnummern
Notrufnummer Telefon  112
(die Nummer gilt für den Notarzt, den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr glei-
chermaßen. Sie funktioniert in allen Fest-
netzen und Handys in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon  110
Feuerwehr Telefon  112

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK 
Pforzheim - Enzkreis e.V., Tel.:  112
Krankentransport, Tel.:  19 222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Ver-
tretung des Hausarztes abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen,bundesweit 
gültig, kostenfrei, gilt nicht für zahnärztl. 
Notdienst, Tel.: 116 117

Ärztlicher Sonntagsdienst
Zentrale Notfallpraxis Mühlacker
beim Krankenhaus Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 43, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 19292. Geöffnet: von Montag 
bis Freitag, jeweils 18 bis 7 Uhr. Durchge-
hend von Freitag, 18 bis Montag, 7 Uhr. 
An Feiertagen beginnt der Dienst am Vor-
abend des Feiertages um 19 Uhr und en-
det um 7 Uhr des Folgetages.

Notfallpraxis Leonberg
im Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg,
Telefon: 07152 2028000
Geöffnet: Samstag, Sonn- und Feiertage 
8 - 22 Uhr in den Räumen der Notfallpraxis  
im 1. OG.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 0621 38000816

Apotheken-Notdienste

Samstag, 06.06.2020
Franz-Joseph-Gall-Apotheke 
Tiefenbronn, Franz-Joseph-Gall-Str. 37, 
Tel. (07234) 948094, Fax 948095

Sonntag, 07.06.2020
Tiergartenapotheke, Strietweg 70, 
Tel. (07231) 414500, Fax 414505

Ämter

Rathaus
(Fachämter):
Mo.   08.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 16.00 Uhr
Mi.   09.00 - 12.00 Uhr
   16.00 - 18.00 Uhr
Fr.   08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.   geschlossen
Tel.: 07044 9036-0

Bürgerbüro
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16.30 Uhr
Di.: geschlossen

Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr | 15:00 - 18:00 Uhr
Do.:  08:00 - 12:00 Uhr | 06:30 - 08.00 Uhr  

 (nach Vereinb.)
Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07044 9036-25

Jugendhaus Friolzheim
Mo.   16:00 - 21:00 Uhr
Do.   16:00 - 22:00 Uhr
   16:30 – 18:00 Uhr Teenclub
Fr.   16:00 – 22:00 Uhr
Wo?   Eichenstr. 24/1, Friolzheim
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen.

Landratsamt Enzkreis
Mo.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.   08:00 - 12:30 Uhr
   13:30 - 18:00 Uhr
Mi.   geschlossen
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07231 308 0

Öffnungszeiten der  
Zulassungsstelle

Mo., Mi.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.:   08:00 – 12:30 Uhr
  13:30 – 18:00 Uhr
Do.   08:00 – 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Notar
Notartermine finden ausschließlich beim 
Notariat Mühlacker statt. Telefonische 
Terminabsprachen werden erbeten un-
ter 07041 8118950. 

Einheitlicher Ansprechpartner
Einheitlicher Ansprechpartner für in- und 
ausländische Dienstleister vor allem in Sa-
chen gewerberechtliche Erlaubnisse: Herr 
Gerhard Fauth, Landratsamt Enzkreis, 
Zähringer Allee 3, 75177 Pforzheim
Tel.: 07231 308 9307
einheitlicher.ansprechpartner@enzkreis.de

Soziale Dienste/Service

Diakonie und Sozialstation  
Heckengäu e.V. 

Als Vertragspartner der Kranken- und 
Pflegekassen bieten wir an: Alten- und 
Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreu-
ungsgruppe für demenzkranke Pflege-
bedürftige. Sie erreichen uns persönlich: 
Montag - Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr, Rat-
hausstr. 2, 71299 Wimsheim, Tel. 07044-
8686, Fax 07044-8174. Unser Anrufbe-
antworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet. Sie können über den Anruf-
beantworter um Rückruf bitten. Wo-
chenend- und Feiertagsdienst ist bei uns 
selbstverständlich und ist unter der oben 
genannten Nummer zu erreichen.

Mobiler Dienst -  
Soziale Dienste GmbH

- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe
Ansprechpartner: Hans-Jörg 
Schellenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte Men-
schen hat die Soziale Dienste GmbH 
einen leistungsfähigen Mobilen Dienst 
aufgebaut. Hauptamtliche Mitarbeiter 
und Zivildienstleistende helfen Ihnen, den 
Alltag zu bewältigen. Wir planen die Ein-
sätze nach Ihren persönlichen Wünschen. 
Dadurch können Sie lange selbstständig 
bleiben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Beratungsstelle für Hilfe im Alter
Im consilio, Bahnhofstraße 86
75417 Mühlacker, Tel: 07041/ 8 14 69 - 23

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmeisen, 
Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag ein 
frisch zubereitetes warmes Essen, das Sie 
selbst aus einem Speiseplan mit täglich 
fünf verschiedenen Gerichten auswäh-
len. Für das Wochenende bekommen Sie 
auf Wunsch Tiefkühlkost.

Wohnberatung für ältere  
und behinderte Menschen

Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357714

Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 5953, Sozial- und Lebensbe-
ratung, Vermittlung von Kuren und Er-
holungen. Sprechzeiten:
Dienstag ganztags, Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in Notla-
gen wie z.B. Lebens- und Sinnkrisen, so-
ziale Nöte, familiäre Konflikte, Schwan-
gerschaft, Leben mit Behinderung, 
psychische Nöte, chronische Erkran-
kungen, Krebs, Sucht. Die Beratung ist 
kostenlos und für jeden Ratsuchenden 
offen. Die Mitarbeiter/-innen unterlie-
gen der Schweigepflicht. Haus der Di-
akonie, Agnes-Miegel-Straße 5, 71229 
Leonberg, Tel. 07152 3329400, Fax 
07152-33294024, Telefonzeiten Mo. 
- Fr., 09.00 - 12.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung.

Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbe-
ratung e.V., Ortsverband Pforzheim e.V., 
Parkstr. 19-21, 75175 Pforzheim, 
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Impressum Amtsblatt der Gemeinde Friolzheim
Herausgeber: Gemeinde Friolzheim, Telefon 07044 90360. Druck 
und Verlag: NUSSBAUM Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, Merklinger Str. 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich 
für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mittei-
lungen: Bürgermeister Michael Seiß, Rathausstraße 7, 71292 Friolz-
heim oder Vertreter im Amt - für „Was sonst noch interessiert“ und 
den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil 
der Stadt.

Bezugspreis: 16,45 € halbjährlich einschließlich Zustellungsgebühr. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.
Anzeigenannahme: gaggenau@nussbaum-medien.de 
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Terminvereinbarung, Geschäftsstelle 
Pforzheim: Tel. 07231 6075860
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Mo., Di., Do. 14:00 – 15:00 Uhr

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche Pforzheim

Für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie: 
Anmeldungen werden unter  Tel. 07231 
308970 entgegengenommen

Beratung über Hilfen in der 
Schwangerschaft / Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach  
§ 219 StGB, Diakonie Pforzheim

Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07231 7788986

Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor  
sexueller Gewalt

Pforzheim-Enzkreis, Hohenzollernstraße 
34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
Unsere Telefonzeiten: montags, donners-
tags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.

Tunnelstr. 33, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 589760
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de

KISTE Hilfen für Kinder und 
Jugendliche von psychisch-  
und suchtkranken Eltern  
mit Gewalterfahrung

Kontaktadresse: Hohenzollernstr. 34, 
75177 Pforzheim, Tel. Nr. 07231-30870 

*Sterneninsel* ambulanter  
Kinder- & Jugendhospizdienst

Für Pforzheim & Enzkreis, Benckiserstra-
ße 274 c/o BBQ, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 8001008
mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.

Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de

Jugend- u. Drogen-
beratungsstelle Drobs

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Befreit leben lernen  
Wege aus der Alkoholsucht

Selbsthilfegruppe für Betroffene und  
Angehörige
Wann: Wöchentlich mittwochs, 19:30 Uhr
Wo: Katharinenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt / Merklingen
Ansprechpartner: 
Paul Farcas, Tel. 07033/6939243

Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung

Sprechstunde der Fachberatungsstelle 
Enzkreis in Friolzheim
Persönliche Beratung, Unterstützung und 
Information bei: Fragen zur Existenzsi-
cherung, z.B. zu ALG I & II, Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Sozialhilfe, drohendem 
Wohnungsverlust, ungesicherten oder 
unzumutbaren Wohnverhältnissen; sozi-
alrechtlichen Ansprüchen, etc.

Jeweils am ersten Mittwoch im Monat 
von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr im Foyer 
der Zehntscheune (Marktplatz 11) 
Friolzheim.

Wichernhaus der Pforzheimer 
Stadtmission e.V.,
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120,
75172 Pforzheim,
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale),
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv – Zentrum Pforzheim

im Haus der seelischen Gesundheit „Lore 
Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für 
psychisch kranke Menschen, Tagesklinik
Luisenstr. 54-56, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 1394080
fs-pforzheim@bw-lv.de, www.bw-lv.de

Beratung zu HIV und AIDS,  
andere sexuell übertragbare 
Krankheiten

HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis
Bahnhofstraße 28, Pforzheim, 
Telefon: 07231 308-9850
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.   13:30 - 18:00 Uhr
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.

Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon  07231 441110
E-Mail  info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.   09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag   13:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der  
Deutschen Rentenversicherung 
(LVA und BFA)

Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 16:00 Uhr
Do.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 18:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60

Sprechtag Flüchtlingsbetreuung

Dienstags von 14 – 16 Uhr findet der 
Sprechtag für Flüchtlinge/Flüchtlingsbe-
treuung vom Internationalen Bund (IB) im 
Foyer der Zehntscheune statt.
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Lärmaktionsplan – Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Gemeinderat der Gemeinde Friolzheim hatte am 18. 
Februar 2019 den Aufstellungsbeschluss zur Fortschrei-
bung des „Lärmaktionsplanes Friolzheim“ gefasst. Der 
Gemeinderat hat dem Planentwurf in seiner Sitzung vom 
18. Mai 2020 zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, 
die nach § 47 d Abs. 3 BImSchG erforderliche Beteiligung 
der Öffentlichkeit durchzuführen.
Der Entwurf des fortgeschriebenen Lärmaktionsplans 
liegt in der Zeit vom Montag, 15.06.2020 bis einschließ-
lich Freitag, 24.07.2020 während der üblichen Dienststun-
den, Montag – Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mitt-
woch zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus 
der Gemeinde Friolzheim, Marktplatz 7, 71292 Friolzheim 
öffentlich aus.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Einsichtnahme in 
die ausgelegten Planunterlagen nach vorheriger termin-
licher Absprache mit Herrn Enz unter der Telefonnummer 
07044 9036-14 oder per Email: e.enz@friolzheim.de mög-
lich. Auf die Einhaltung der Hygienevorschriften im Rat-
haus wird geachtet.
Soweit jemand das Rathaus wegen gesundheitlicher Be-
denken nicht betreten kann oder betreten möchte und 
ihm die Einsicht im Internet nicht ausreicht, senden wir 
ihm die Unterlagen im Rahmen der Möglichkeiten gerne 
auch digital, in begründeten und glaubhaft gemachten 
Einzelfällen auch postalisch oder per Boten zu.
Jedermann kann die Unterlagen während der Dauer der 
Auslegung und der derzeit geltenden Öffnungszeiten 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Es be-
steht Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der 
Planung. Die Unterlagen können auch auf der Homepage 
der Gemeinde unter https://www.friolzheim.de/verwal-
tung/bauleitplanung eingesehen werden.
Stellungnahmen und Anregungen zu den ausgelegten 
Unterlagen können bis einschließlich 24.07.2020 schrift-
lich – per Post oder per Email – vorgebracht werden.

Friolzheim, den 04.06.2020
gez.
Seiß, Bürgermeister

Wir bitten um Beachtung

STADTRADELN 2020, Team Friolzheim

Im Jahr 2020 wird es wie-
der die Aktion „STADT-
RADELN“ in der Zeit vom 
15.06. - 05.07.2020 geben.
Die Gemeinde Friolzheim 
ruft alle „Friolzheimer“ 
Radler/innen auf, sich bei 
der Aktion zu beteiligen.
Bei der Aktion STADTRADELN können alle, die in Pforz-
heim und im Enzkreis leben oder arbeiten, einem Verein 
angehören mitmachen und möglichst viele Radkilometer 
sammeln, auch die Nutzung von Pedelecs ist erlaubt. Den 
Radlerinnen und Radlern winken attraktive Preise!
Wer beim STADTRADELN mitmachen will, kann sich im In-
ternet unter http://www.stadtradeln.de/enzkreis anmel-
den, dort dem bestehenden „Team Friolzheim“ beitreten 
oder selbst ein Team gründen. 

Die zurückgelegten Radkilometer werden im Online-Ra-
delkalender unter www.stadtradeln.de (dort gibt es auch 
weitere Infos) oder per Stadtradeln-App eingetragen.
Wir wünschen viel Spaß und unfallfreie Fahrten.
Gemeinde Friolzheim

Rathaus geschlossen
Am Freitag, den 12.06.2020 bleiben das Rathaus und 
das Bürgerbüro der Gemeinde Friolzheim geschlossen.

Am Montag, den 15.06.2020 sind wir wieder für Sie 
da.

Ihre Gemeindeverwaltung Friolzheim

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Polizei und Gesundheitsamt warnen vor neuer Ma-
sche: Betrüger nehmen angeblich Corona-Tests vor
Die ernste Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie nutzen auch Kriminelle für ihre Machenschaften. 
Sie geben sich als Spendensammler oder infizierte Enkel 
aus, um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen. 
Mit einer neuen Masche sind nun Betrüger in der Region 
unterwegs: Sie geben sich als Corona-Tester aus, wie das 
Gesundheitsamt und die Polizei warnen.
Im konkreten Fall hatte ein Unbekannter mehrfach sonn-
tags bei einer Seniorin in Pforzheim angerufen, sich als 
Drive-out-Arzt des Gesundheitsamtes ausgegeben und 
angekündigt, dass er für einen Corona-Test bei ihr vorbei-
kommen werde. Obwohl die Dame, misstrauisch gewor-
den, aufgelegt hatte, stand der Mann am darauffolgen-
den Morgen bei ihr im Hof. Er kam dann zwar nicht in die 
Wohnung, sondern nahm im Hof mit einem Wattestäb-
chen einen Abstrich von Nase und Rachen. Anschließend 
schrieb er von der Krankenkassen-Karte die Daten ab und 
verkündete, die „Patientin“ sei negativ.
„Unsere Drive-out-Ärzte kommen nur auf Anforderung 
des Hausarztes oder des Patienten selbst“, betont Dr. 
Brigitte Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts. Insofern 
sei das Misstrauen der Seniorin sehr begründet gewesen. 
Einen Soforttest gäbe es im übrigen nicht. Und als letz-
tes Indiz weist Joggerst darauf hin, dass die Ärzte für die 
Tests Schutzkleidung tragen; ein Test zwischen Tür und 
Angel werde vom Amt nicht vorgenommen.
„Betrug am Telefon und an der Haustür sind auch in Co-
rona-Zeiten hoch im Kurs“, sagt Dirk Wagner, Sprecher 
des Polizeipräsidiums Pforzheim. „Die Täter bringen alt-
bekannte Maschen in Zusammenhang mit dem Corona-
virus und nutzen die Unsicherheit und Angst der Bevöl-
kerung für ihre Zwecke schamlos aus.“ Im Zweifel solle 
man bei den offiziellen Stellen genau nachfragen, wenn 
sich Personen als Mitarbeiter ausgeben – vor allem dann, 
wenn sie zu kostenpflichtigen Covid-19 Tests auffordern.
Weitere Information für die eigene Sicherheit hat die 
Polizei im Internet veröffentlicht: https://www.polizei-
beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/. 
Die Corona-Hotline des Gesundheitsamts ist auch für 
Nachfragen bei seltsamen Anrufen montags bis samstags 
von 8 bis 18 Uhr erreichbar unter der Nummer 07231 308-
6850. Fragen können auch per E-Mail gerichtet werden 
an corona@enzkreis.de.
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 d
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 d
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rta
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f d
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t d
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 d
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) D
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 d
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D
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) D
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 d
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) D
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 fü
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, d
er

 U
nf

al
lk

as
se

 B
ad

en
-W

ür
tte

m
be

rg
 

un
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) D
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 d
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 d
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 D
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 d
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 d
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) D

er
 B

et
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b 
de

r K
in
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st
el

le
n 

is
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fe

rn
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 d
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z 

4 
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te
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e 
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d 

��
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, d
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es
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w

is
ch
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) B

ei
 d
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 g
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en
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er
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hr
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on
 S
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is

en
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t s
ic

he
rz
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te
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 d
as

s 
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 d
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ng
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 d
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s 

ei
n 
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 m
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n 
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 d

as
s 

ei
n 
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 m
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in
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 (2
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ur
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ei

ln
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m
e 

an
 d
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te
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N

ot
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d 
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r d
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 d
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 d
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ge
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 d
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 d
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 b
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t e

s 
gl

ei
ch

, 

w
en

n 
ei

ne
 P

er
so

n 
al

le
in

er
zi

eh
en

d 
is

t u
nd

 s
ie

 d
ie

 V
or

au
ss

et
zu

ng
en

 n
ac

h 
Sa

tz
 2

 N
um

m
er

 1
 

od
er

 2
 e

rfü
llt

. A
lle

in
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 d
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Soziale Dienste

Schwester-Karoline-Haus Friolzheim

 
Foto: Schwester-Karoline-Haus 

Schulstr. 17
71292 Friolzheim
skh@altenheimat.de

Bitte vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit uns un-
ter der Telefonnummer 
07044/91585-40.
Wir beraten Sie gerne in 
einem persönlichen Ge-
spräch.
Wir bieten die Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau/ Pflegefachmann an. 

Aktuelles
Alle Informationen des Trägers finden sie auf der Seite 
der Evangelischen Altenheimat
https://www.altenheimat.de/aktuelles/

Müll / Sperrmüllbörse

Müllabfuhrtermine

Ju
n

i

2 5 .  K W

F r o n l e i c h n a m

         2 4 .  K W

P f i n g s t m o n t a g1   Mo                                                                   
2   Di                          14:00-17:30                        
3   Mi                                                                    
4   Do                         14:00-17:30   9:00-12:30     
5   Fr                                                                     
6   Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
7   So                                                                    
8   Mo                                                                   
9   Di                                                14:00-17:30   
10 Mi                  o                                                 
11 Do                                                                    
12 Fr                   l                                                 
13 Sa      8                 8:30-11:30     13:00-16:00   
14 So                                                                    
15 Mo                                                                   
16 Di                                                                     
17 Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     E-Geräte*
18 Do                                                                    
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Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung  
Ihrer Textbeiträge.
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2 6 .  K W

2 7 .  K W

19 Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
20 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
21 So                                                                    
22 Mo                                                                   
23 Di                                                                     
24 Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
25 Do                                                                    
26 Fr       8                 9:00-12:30     14:00-17:30   
27 Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
28 So                                                                    
29 Mo                                                                   
30 Di                          14:00-17:30                        

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name, Vorname: ..........................................................

Anschrift: ......................................................................

.......................................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt

Einverständnis:

Ihr Inserat kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegebenen
Daten gemäß der Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim
(https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) bearbeitet werden.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

Suche: Verschenke:

Ja Nein

Ja Nein

........................................................................................Bitte hier ausschneiden


